
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/3/30 6Ob798/80,
1Ob138/13w

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1981

Norm

BStG §4

BStG §18

EisbEG §4 A

Rechtssatz

Wenn eine anderweitige Verwendungsart für die Bemessung der Entschädigung 2ngiert wird, kann nicht gleichzeitig

2ngiert werden, es bleibe für die Wertminderung und für den Wertverlust durch Durchschneidung der

Restgrundstücke bei der bisherigen Verwendungsart.

Anmerkung

Die doppelte RS-Nummer resultiert aus der Zusammenführung von zwei identischen Rechtssätzen (doppelt erfasst) in

ein einziges Rechtssatzdokument. Der Rechtssatz sollte nur mehr mit der führenden RS-Nummer RS0053290 zitiert

werden.
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